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An den Herrn 
Präsidenten des Deutschen Bundestages 

Hiermit übersende ich den von der Bundesregierung beschlos-
senen 

Entwurf einer Bundesärzteordnung 

mit Begründung (Anlage 1). Ich bitte, die Beschlußfassung des 
Deutschen Bundestages herbeizuführen. 

Federführend ist der Bundesminister des Innern. 

Der Bundesrat hat in seiner 231. Sitzung am 14. April 1961 
gemäß Artikel 76 Abs. 2 des Grundgesetzes beschlossen, zu 
dem Entwurf wie aus der Anlage 2 ersichtlich Stellung zu neh-
men. Im übrigen hat der Bundesrat gegen den Entwurf keine 
Einwendungen erhoben. Er ist der Ansicht, daß das Gesetz 
seiner Zustimmung bedarf. 

Die Auffassung der Bundesregierung zu der Stellungnahme des 
Bundesrates ist in der Anlage 3 dargelegt. 

Für den Bundeskanzler 
Der Bundesminister der Justiz 

Schäffer 
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Anlage 1 

Entwurf einer Bundesärzteordnung 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundes-
rates das folgende Gesetz beschlossen: 

I. Der ärztliche Beruf 

§1 

(1) Der Arzt dient der Gesundheit des einzelnen 
Menschen und des gesamten Volkes. 

(2) Der ärztliche Beruf ist kein Gewerbe. 

§2 

(1) Wer im Geltungsbereich dieses Gesetzes den 
ärztlichen Beruf ausüben will, bedarf der Bestal-
lung als Arzt. 

(2) Die vorübergehende Ausübung des ärztlichen 
Berufs im Geltungsbereich dieses Gesetzes ist auch 
auf Grund einer Erlaubnis zulässig. 

(3) Für die Ausübung des ärztlichen Berufs in 
Grenzgebieten durch im Inland nicht niedergelas-
sene Ärzte gelten die hierfür abgeschlossenen 
zwischenstaatlichen Verträge. 

(4) Ausübung des ärztlichen Berufs im Sinne die-
ses Gesetzes ist die Ausübung der Heilkunde am 
Menschen unter der Berufsbezeichnung „Arzt" oder 
„Ärztin". 

II. Die Bestallung 

§3 

(1) Die Bestallung als Arzt ist auf Antrag zu er-
teilen, wenn der Antragsteller 

1. Deutscher im Sinne des Artikels 116 des 
Grundgesetzes oder heimatloser Auslän-
der im Sinne des Gesetzes über die 
Rechtsstellung heimatloser Ausländer im 
Bundesgebiet vom 25. April 1951 (Bundes-
gesetzbl. I S. 269) ist, 

2. die bürgerlichen Ehrenrechte besitzt, 

3. sich nicht eines Verhaltens, insbesondere 
einer schweren strafrechtlichen Verfeh-
lung, schuldig gemacht hat, aus dem sich 
seine Unwürdigkeit oder Unzuverlässig-
keit zur Ausübung des ärztlichen Berufs 
ergibt, 

4. nicht wegen eines körperlichen Ge-
brechens oder wegen Schwäche seiner 
geistigen oder körperlichen Kräfte oder 
wegen einer Sucht zur Ausübung des ärzt-
lichen Berufs unfähig oder ungeeignet ist, 

5. nach dem Studium der Medizin die ärzt-
liche Prüfung bestanden und 

6. die Medizinalassistentenzeit abgeleistet 
hat. 

(2) Einem Antragsteller mit einer in der sowje-
tischen Besatzungszone Deutschlands oder im So-
wjetsektor von Berlin erworbenen abgeschlossenen 
Ausbildung für die Ausübung des ärztlichen Berufes 
ist die Bestallung als Arzt zu erteilen, wenn er die 
Gleichwertigkeit seines Ausbildungsstandes nach-
weist und die Voraussetzungen des Absatzes 1 Nr. 1 
bis 4 erfüllt. 

(3) Die Bestallung als Arzt kann auf Antrag in 
besonderen Fällen, insbesondere in Härtefällen 
oder aus Gründen des öffentlichen Gesundheits-
interesses, erteilt werden, wenn der Antragsteller 

1. die Voraussetzungen des Absatzes 1 Nr. 2 
bis 6 erfüllt oder 

2. eine außerhalb des Geltungsbereichs die-
ses Gesetzes erworbene gleichwertige ab-
geschlossene Ausbildung für die Aus-
übung des ärztlichen Berufs nachweist 
und die Voraussetzungen des Absatzes 1 
Nr. 2 bis 4 erfüllt; Absatz 2 bleibt unbe-
rührt. 

Die Bestallung kann in diesen Fällen nur im Beneh-
men mit dem Bundesminister des Innern erteilt oder 
versagt werden. 

(4) Soll der Antrag auf Bestallung wegen Feh-
lens einer der in Absatz 1 Nr. 3 und 4 genannten 
Voraussetzungen abgelehnt werden, so ist der Be-
werber oder sein gesetzlicher Vertreter vorher zu 
hören. 

(5) Ist gegen den Bewerber wegen des Verdachts 
einer strafbaren Handlung, aus der sich seine Un-
würdigkeit oder Unzuverlässigkeit zur Ausübung 
des ärztlichen Berufs ergeben kann, ein Strafver-
fahren eingeleitet, so kann die Entscheidung über 
den Antrag auf Erteilung der Bestallung bis zur 
Beendigung des Verfahrens ausgesetzt werden. 

§ 4 

Der Bundesminister des Innern regelt durch 
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates 
in einer Bestallungsordnung für Ärzte die Mindest-
dauer des medizinischen Studiums, das Nähere über 
die ärztliche Prüfung, die Medizinalassistentenzeit 
und die Bestallung sowie die Prüfungsgebühren. 
Dabei darf die Mindestdauer des medizinischen 
Studiums auf höchstens zwölf Semester festgesetzt, 
die Zulassung zur ärztlichen Prüfung vom Bestehen 
höchstens zweier Vorprüfungen abhängig gemacht 
und die Dauer der Medizinalassistentenzeit auf 
höchstens zwei Jahre festgesetzt werden. 
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§5 

(1) Die Bestallung ist zurückzunehmen, wenn 

1. eine der Voraussetzungen des § 3 Abs. 1 
Nr. 2 bis 5 nicht vorgelegen hat oder 

2 eine der Voraussetzungen des § 3 Abs. 1 
Nr. 2 und 3 nicht mehr gegeben ist. 

(2) Die Bestallung kann zurückgenommen wer-
den, wenn 

1. eine der Voraussetzungen des § 3 Abs. 1 
Nr. i und 6 nicht vorgelegen hat oder 

2. eine der Voraussetzungen des § 3 Abs. 1 
Nr. 4 nicht mehr gegeben ist. 

§6 

(1) Das Ruhen der Bestallung kann angeordnet 
werden, wenn 

1. gegen den Arzt wegen des Verdachts 
einer strafbaren Handlung, aus der sich 
seine Unwürdigkeit oder Unzuverlässig-
keit zur Ausübung des ärztlichen Berufs 
ergeben kann, ein Strafverfahren eingelei-
tet ist oder 

2. eine der Voraussetzungen des § 3 Abs. 1 
Nr. 4 nicht mehr gegeben ist oder 

3. Zweifel bestehen, ob die Voraussetzun-
gen des § 3 Abs. 1 Nr. 4 noch erfüllt sind 
und der Arzt sich weigert, sich einer von 
der zuständigen Behörde angeordneten 
amts- oder fachärztlichen Untersuchung zu 
unterziehen. 

(2) Die Anordnung ist aufzuheben, wenn ihre 
Voraussetzungen nicht mehr vorliegen. 

§ 7  
(1) Der Arzt oder sein gesetzlicher Vertreter ist 

in den Fällen der §§ 5 und 6 Abs. 1 vor der Ent-
scheidung zu hören. 

(2) Die zuständige Ärztekammer ist zu hören, 
wenn 

1. die Bestallung zurückgenommen werden 
soll, weil die Voraussetzung des § 3 
Abs. 1 Nr. 3 nicht mehr gegeben ist, oder 

2. das Ruhen der Bestallung angeordnet wer-
den soll. 

§8 
Einer Person, deren Approbation oder Bestallung 

zurückgenommen worden ist, kann auf Antrag eine 
Bestallung erteilt werden, wenn Umstände vorlie-
gen, die die Wiederaufnahme des ärztlichen Berufs 
unbedenklich erscheinen lassen. 

§9 
Ein Verzicht auf die Bestallung, der unter einer 

Bedingung erklärt wird, ist unwirksam. 

III. Die Erlaubnis 
§ 10 

(1) Die Erlaubnis zur vorübergehenden Aus-
übung des ärztlichen Berufs kann auf Antrag Per

-

sonen erteilt werden, die eine abgeschlossene Aus-
bildung für den ärztlichen Beruf nachweisen. 

(2) Die Erlaubnis wird nur widerruflich und be-
fristet erteilt ;  sie kann auf bestimmte Tätigkeiten 
beschränkt werden. Personen, denen die Erlaubnis 
erteilt worden ist, haben im übrigen d ie Rechte und 
Pflichten eines Arztes. 

IV. Gebührenordnung 

§ 11 
Die Bundesregierung wird ermächtigt, nach An-

hörung der Ärztekammern durch Rechtsverordnung 
mit Zustimmung des Bundesrates die Entgelte für 
die ärztliche Tätigkeit in einer Gebührenordnung zu 
regeln. Dabei ist den berechtigten Interessen der 
Ärzte und der zur Zahlung der Entgelte Verpflich-
teten Rechnung zu tragen. 

V. Zuständigkeiten 

§ 12 

(1) Die Entscheidungen nach § 3 Abs. 1 und 
Abs. 3 Nr. 1 trifft die zuständige Behörde des Lan-
des, in dem die Prüfung abgelegt worden ist. 

(2) Die Entscheidungen nach § 3 Abs. 2 und 
Abs. 3 Nr. 2 sowie nach §§ 5, 6 und 8 trifft 

1. die zuständige Behörde des Landes, in 
dem der Arzt oder Bewerber seinen 
Wohnsitz hat, 

2. wenn eine Zuständigkeit nach Nummer 1 
nicht gegeben ist, die zuständige Behörde 
des Landes, in dem der Arzt oder Bewer-
ber seinen Wohnsitz begründen will, oder 

3. wenn eine Zuständigkeit nach Nummer 1 
oder 2 nicht gegeben ist, die zuständige 
Behörde des Landes, in dem der Arzt oder 
Bewerber zuletzt seinen Wohnsitz gehabt 
hat. 

(3) Die Entscheidung nach § 10 trifft die zustän-
dige Behörde des Landes, in dem der Bewerber den 
ärztlichen Beruf auszuüben beabsichtigt. 

VI. Strafvorschriften 

§ 13 

Mit Gefängnis bis zu einem Jahr und mit Geld-
strafe oder mit einer dieser Strafen wird bestraft, 

1. wer, ohne als Arzt bestallt oder nach § 2 
Abs. 2 oder 3 zur Ausübung des ärztlichen 
Berufs befugt zu sein, eine Bezeichnung führt, 
die nach Lage der Umstände geeignet ist, den 
Anschein zu erwecken, er sei zur Ausübung 
des ärztlichen Berufs berechtigt, 

2. wer die Heilkunde am Menschen ausübt, so-
lange durch vollziehbare Verfügung das  Ruhen 
der Bestallung angeordnet ist. 
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VII. Übergangs- und Schlußvorschriften 

§ 14 

(1) Eine Approbation oder Bestallung, die bei 
Inkrafttreten dieses Gesetzes in seinem Geltungs-
bereich zur Ausübung des ärztlichen Berufs berech-
tigt, gilt als Bestallung im Sinne dieses Gesetzes. 

(2) Eine Erlaubnis nach § 11 der Reichsärzteord-
nung vom 13. Dezember 1935 (Reichsgesetzbl. I 
S. 1433), zuletzt geändert durch das Gesetz zur 
Änderung der Reichsärzteordnung vom 30. Mai 1940 
(Reichsgesetzbl. I S. 827), gilt mit ihrem bisherigen 
Inhalt als Erlaubnis nach § 10 dieses Gesetzes. 

§ 15 

Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § 13 des 
Dritten Überleitungsgesetzes vom 4. Januar 1952 
(Bundesgesetzbl. I S. 1) auch im Land Berlin. Rechts-
verordnungen, die auf Grund dieses Gesetzes erlas-
sen werden, gelten im Land Berlin nach § 14 des 
Dritten Überleitungsgesetzes. 

§ 16 

(1) Dieses Gesetz tritt am 	 in Kraft. 

(2) Mit dem Inkraftreten dieses Gesetzes treten 
außer Kraft: 

1. die §§ 1 bis 16, 84, 85 und 92 der Reichsärzte-
ordnung vom 13. Dezember 1935 (Reichs-
gesetzbl. I S. 1433), zuletzt geändert durch das 

Gesetz zur Änderung der Reichsärzteordnung 
vom 30. Mai 1940 (Reichsgesetzbl. I S. 827), 

2. die §§ i bis 17, 28 und 29 der Ersten Verordnung 
zur Durchführung und Ergänzung der Reichs-
ärzteordnung vom 31. März 1936 (Reichs-
gesetzbl. I S. 338), zuletzt geändert durch die 
Vierte Verordnung zur Durchführung und Ergän-
zung der Reichsärzteordnung vom 31. Mai 1939 
(Reichsgesetzbl. I S. 978), 

3. die Artikel 2, 3, 4 Abs. 1, Artikel 5 und 34 des 
Bayerischen Ärztegesetzes vom 25. Mai 1946 
(Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt 
S. 193), geändert durch das vorläufige Gesetz 
zur Regelung des ärztlichen Niederlassungs-
wesens vom 3. Juli 1947 (Bayerisches Gesetz- 
und Verordnungsblatt S. 147). 

(3) Mit dem Inkraftreten dieses Gesetzes finden 
auf Ärzte keine Anwendung mehr: 

1. das bayerische Gesetz zur Regelung des ärzt-
lichen Niederlassungswesens vom 23. Dezem-
ber 1948 (Bayerisches Gesetz- und Verordnungs-
blatt 1949 S. 2), 

2. das nordrhein-westfälische Gesetz zur Regelung 
der Niederlassung von Ärzten, Zahnärzten und 
Dentisten (Niederlassungsgesetz) vom 17. März 
1949 (Gesetz- und Verordnungsblatt für das 
Land Nordrhein-Westfalen S. 83) und die Durch-
führungsverordnung zu diesem Gesetz vom 
17. März 1949 (Gesetz- und Verordnungsblatt 
für das Land Nordrhein-Westfalen S. 193). 
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Begründung 

I. Allgemeines 

Von der Reichsärzteordnung von 1935 sind nur noch 
die Bestimmungen über die Zulassung zum Arzt-
beruf als fortgeltendes Bundesrecht in Kraft; die 
Vorschriften über die Reichsärztekammer und die 
Bestrafung von Berufsvergehen sind inzwischen 
überwiegend durch landesrechtliche Regelungen er-
setzt. Ihre Geltung erstreckt sich auch nicht auf das 
ganze Bundesgebiet, da Bayern im Jahre 1946 ein 
eigenes Ärztegesetz erlassen hat, das von den Vor-
schriften der Reichsärzteordnung abweicht und 
heute als Bundesrecht fortgilt. 

Die Bedeutung des ärztlichen Berufs als einer der 
wichtigsten freien Berufe macht es notwendig, die 
Zulassung zu diesem Beruf durch ein den heutigen 
Erfordernissen entsprechendes Gesetz zu regeln. Da-
bei muß gleichzeitig die bestehende Rechtszersplitte-
rung beseitigt werden. Ferner muß eine Möglichkeit 
für die Erteilung der Bestallung an Ausländer sowie 
an Personen, die ihre ärztliche Ausbildung außer-
halb der Bundesrepublik erworben haben, geschaf-
fen werden. Damit soll auch der Entwicklung Rech-
nung getragen werden, die mit dem Abschluß des 
Vertrages zur Gründung der Europäischen Wirt-
schaftsgemeinschaft eingeleitet worden  ist.  

Durch das Gesetz entstehen dem Bund und den Län 
dern keine neuen Kosten. 

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes ergibt 
sich aus Artikel 74 Nr. 19 des Grundgesetzes. Die 
Voraussetzungen des Artikels 72 Abs. 2 Nr. 3 des 
Grundgesetzes sind gegeben. 

II. Besonderer Teil 

Zu § 1 

Mit der aus dem bisherigen Recht übernommenen 
Feststellung, daß der Arzt der Gesundheit des ein-
zelnen Menschen und des gesamten Volkes dient, 
wird die Bedeutung des ärztlichen Berufsstandes ge-
kennzeichnet. 

Der Hinweis, daß der ärztliche Beruf kein Gewerbe 
ist, entspricht ebenfalls dem geltenden Recht. Der 
Beruf des Arztes wird zu den „freien" Berufen ge-
rechnet, wenn er auch nicht nur freiberuflich ausge-
übt wird. 

Zu §2 

Absatz 1 übernimmt aus dem bisherigen Recht den 
Grundsatz, daß zur Ausübung des ärztlichen Berufs 
eine Bestallung als Arzt notwendig ist. 

Die vorübergehende Ausübung des ärztlichen 
Berufs (z. B. zur Vertiefung der Ausbildung, zur 

Durchführung von Forschungsaufgaben) ebenfalls 
von dem Besitz der Bestallung abhängig zu machen, 
erscheint unzweckmäßig oder unbillig. Deshalb soll 
in den Fällen der vorübergehenden Berufsausübung 
eine Erlaubnis genügen (Absatz 2). 

Die Voraussetzungen für die Erteilung der Bestal-
lung sind im § 3, diejenigen für die Erteilung der 
Erlaubnis im § 10 geregelt. 

Die Vorschrift des Absatzes 3 entspricht dem bis-
herigen Recht. 

Durch Absatz 4 wird klargestellt, daß die Bestallung 
oder Erlaubnis nach diesem Gesetz nur notwendig 
ist, wenn die Heilkunde am Menschen unter der 
Berufsbezeichnung „Arzt" oder „Ärztin" ausgeübt 
werden soll. 

Zu §3 

Die Vorschrift enthält die Voraussetzungen für die 
Erteilung der Bestallung. 

Zu Absatz 1 

Nach Absatz 1 haben Deutsche einen Rechtsanspruch 
auf die Bestallung, wenn sie die Voraussetzungen 
der Nummern 2 bis 6 (in Verbindung mit der nach 
§ 4 zu erlassenden Bestallungsordnung) erfüllen. 
Dasselbe gilt für heimatlose Ausländer, da diese 
nach dem Gesetz über die Rechtsstellung heimatloser 
Ausländer vom 25. April 1951 (Bundesgesetzbl. I 
S. 269) den Deutschen gleichgestellt sind. 

In Nummer 3 ist die schwere strafrechtliche Ver-
fehlung nur als Beispiel für ein Verhalten ange-
führt, aus dem sich die Unwürdigkeit oder Unzu-
verlässigkeit ergeben kann. Auch eine leichtere 
strafrechtliche Verfehlung wie auch jedes sonstige 
Verhalten kann die Unwürdigkeit oder die Unzu-
verlässigkeit begründen. 

Die Aufnahme der Nummern 5 und 6 in das Gesetz, 
deren Inhalt bisher in  der Bestallungsordnung ge-
regelt war, ist wegen Artikel 12 des Grundgesetzes 
notwendig. 

Zu Absatz 2 

Einen Rechtsanspruch auf die Bestallung sollen 
auch Deutsche haben, die in der sowjetischen Be-
satzungszone Deutschlands oder im Sowjetsektor 
von Berlin eine abgeschlossene Ausbildung für die 
Ausübung des ärztlichen Berufs genossen haben. 
Da neuerdings dort die Ausbildung zum Arzt in ver-
schiedenen Formen erfolgt, wird der Rechtsanspruch 
von dem Nachweis abhängig gemacht, daß der Aus-
bildungsstand des Antragstellers dem in der Bundes-
republik geforderten entspricht. Dabei wird davon 
ausgegangen, daß er sich die ihm etwa noch fehlen-
den Kenntnisse auch in der Bundesrepublik ange-
eignet haben kann. 
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Zu Absatz 3 

Nummer 1 betrifft Ausländer mit einer in der 
Bundesrepublik erworbenen Ausbildung, Nummer 2 
Deutsche und Ausländer, die eine gleichwertige ab-
geschlossene Ausbildung außerhalb der Bundes-
republik erworben haben, soweit es sich nicht um 
Personen nach Absatz 2 handelt. Der Begriff „abge-
schlossene Ausbildung" schließt ein vollständiges 
Studium der Medizin, das Bestehen der vorgeschrie-
benen Prüfungen und die Ableistung einer etwa 
vorgeschriebenen praktischen Tätigkeit ein. 

Nach dem bisherigen Recht kann in den hier gere-
gelten Fällen nur die widerrufliche Erlaubnis erteilt 
werden. Diese Regelung hat bei Deutschen und 
Ausländern häufig zu Härten geführt. Die neue Vor-
schrift lehnt sich eng an § 13 des Gesetzes über die 
Ausübung der Zahnheilkunde vom 31. März 1952 
(Bundesgesetzbl. I S. 221) an. 

Im Gegensatz zu den Absätzen 1 und 2 ist Absatz 3 
eine Kannvorschrift. Der Gesetzentwurf geht davon 
aus, daß in der Bundesrepublik in erster Linie Ärzte 
tätig sein sollen, die Deutsche sind und in der 
Bundesrepublik ausgebildet wurden. Diese Personen 
erhalten einen Rechtsanspruch auf die Bestallung. 
Es gibt jedoch Fälle, in denen es unbillig wäre, den 
in Absatz 3 bezeichneten Personen die Bestallung zu 
versagen, z. B. wenn sie sich aus familiären Gründen 
in der Bundesrepublik niederlassen wollen. Es kann 
auch im öffentlichen Interesse liegen, einen auslän-
dischen Arzt zur Ausübung seiner Tätigkeit in der 
Bundesrepublik zuzulassen, etwa zur Verbesserung 
einer ungenügenden ärztlichen Versorgung der Be-
völkerung in bestimmten Gebieten oder im Falle 
der Berufung eines Hochschullehrers von internatio-
nalem Ruf an eine deutsche Universität. Für solche 
Fälle gibt Absatz 3 die Möglichkeit zur Erteilung 
der Bestallung. Die Entscheidung, ob in einem sol-
chen Falle die Bestallung erteilt wird, ist in das 
freie Ermessen der zuständigen Behörde gestellt. 
Dabei kann auch die Gewährleistung der Gegen-
seitigkeit eine Rolle spielen. 

Zu Absatz 4 

Die Bestimmung ist neu. Sie erlegt der zuständigen 
Behörde die Pflicht auf, in den Fällen, in denen der 
Antrag auf Bestallung aus Gründen abgelehnt wer-
den soll, die vom freien Ermessen der Behörde ab-
hängen, den Betroffenen vor der Entscheidung zu 
hören. 

Zu Absatz 5 

Die Vorschrift stellt die Aussetzung der Entschei-
dung über den Bestallungsantrag in das Ermessen 
der zuständigen Behörde. Nach der bisher geltenden 
entsprechenden Vorschrift mußte die Entscheidung 
in diesen Fällen ausgesetzt werden. 

Zu §4 

Gegenüber der entsprechenden Bestimmung in der 
Reichsärzteordnung (§ 3 Abs. 1) ist die Ermächti-
gung zum Erlaß einer Bestallungsordnung aus ver-
fassungsrechtlichen Gründen stärker konkretisiert. 

Zu §5 

Wie im bisherigen Recht wird unterschieden zwi-
schen Fällen, in denen die Bestallung zurückgenom-
men werden muß, und solchen, in denen die Rück-
nahme in das Ermessen der Behörde gestellt ist. 

Zu §6 

In den in Absatz 1 Nr. 1 und 2 geregelten Fällen 
konnte bisher ein vorläufiges Verbot der Ausübung 
des ärztlichen Berufs oder das Ruhen der Berechti-
gung zur Ausübung des ärztlichen Berufs ausge-
sprochen werden. Durch den neuen Begriff „Ruhen 
der Bestallung" wird die Anknüpfung aller behörd-
lichen Maßnahmen an die Bestallung erreicht. 

Die materiellen Wirkungen des „Ruheres der Be-
stallung" sind die gleichen wie die des bisherigen 
vorläufigen Verbots der Berufsausübung und des 
Ruhens der Berechtigung zur Berufsausübung. 

Zu § 7 

Die Anhörungspflicht gegenüber dem Betroffenen 
erstreckt sich auf alle Fälle der Zurücknahme und 
des Ruhens der Bestallung. 

In den in Absatz 2 bezeichneten Fällen erscheint die 
Anhörung der zuständigen Ärztekammer geboten. 

Zu §8 

Statt der Fassung in § 6 der Reichsärzteordnung 
„wenn nachträglich Tatsachen eingetreten sind" soll 
die neue Fassung lauten „wenn Umstände vor-
liegen". Die Erfahrung hat gezeigt, daß der Be-
griff „Tatsachen" zu eng ist, um alle Gesichtspunkte 
zu erfassen, die für eine Wiedererteilung der Be-
stallung sprechen können. 

Durch die Fassung der Bestimmung ist klargestellt, 
daß es sich um die Erteilung einer neuen  Bestal-
lung handelt und nicht um die Wiedererteilung der 
alten. 

Zu § 9 	  
Eine ausdrückliche Bestimmung über die Zulässig-
keit des Verzichts auf die Bestallung, wie sie im 
geltenden Recht enthalten ist, erscheint nicht not-
wendig, da sich die Zulässigkeit aus den Grundsät-
zen des allgemeinen Verwaltungsrechts ergibt. 

Im Gegensatz zu der entsprechenden Regelung des 
Gesetzes über die Ausübung der Zahnheilkunde ist 
kein Widerruf des Verzichts zugelassen. Eine neue 
Bestallung kann auf Grund eines neuen Antrags 
erteilt werden, wenn die dafür notwendigen Voraus-
setzungen erfüllt sind. 

Zu § 10 

Die Erteilung der Erlaubnis ist an geringere Vor-
aussetzungen als die Bestallung geknüpft. Es genügt 
der Nachweis einer abgeschlossenen ärztlichen Aus-
bildung, wobei es gleichgültig ist, ob diese in 
Deutschland oder im Ausland erworben wurde. Der 
Begriff „abgeschlossene Ausbildung" schließt auch 
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eine etwa vorgeschriebene praktische Tätigkeit ein. 
Für die Erteilung der Erlaubnis werden  in  der Haupt-
sache Ausländer in Betracht kommen, doch sind 
auch Fälle denkbar, in denen sie einem Deutschen 
erteilt wird. Auf die Erteilung der Erlaubnis besteht 
kein Rechtsanspruch. 

Zu § 11 

Die ärztlichen Gebühren müssen notwendigerweise 
bundeseinheitlich geregelt werden. Die Sätze der 
nach § 11 zu erlassenden Gebührenordnung sollen 
entsprechend dem geltenden Recht nur dann ver-
bindlich sein, wenn keine Vereinbarung über das 
Honorar getroffen  ist.  

Da die Gebührenordnung die Interessenbereiche 
mehrerer Bundesressorts berührt, lautet die Ermäch-
tigung zum Erlaß der Gebührenordnung auf die 
Bundesregierung. 

Zu 12 

Nichts zu bemerken. 

Zu § 13 

Nummer 1 der Strafvorschrift entspricht weitgehend 
dem bisherigen Recht. 

Nummer 2 ist notwendig, um den Arzt, der die Heil-
kunde ausübt, obwohl das Ruhen seiner Bestallung 
nach § 6 angeordnet ist, bestrafen zu können. Da die 
Bestallung nur ruht und nicht entzogen ist, dürfte 
ein solcher Arzt nicht unter die Strafvorschrift des 
§ 5 des Heilpraktikergesetzes vom 17. Februar 1939 
(Reichsgesetzbl. I S. 281) fallen. 

Zu §§ 14 bis 16 

Nichts zu bemerken. 
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Anlage 2 

Stellungnahme des Bundesrates 

1. Zu§ 1 

Absatz 1 ist zu streichen. 

Begründung 

Für diese Vorschrift fehlt es an der Gesetz-
gebungskompetenz des Bundes, da es sich in-
soweit um keine Vorschrift über die Zulassung 
zum ärztlichen Heilberuf (Artikel 74 Nr. 19 GG) 
handelt. 

2. Zu § 3 

a) In Absatz 1 Nr. 3 sind die Worte „ , insbe-
sondere einer schweren strafrechtlichen Ver-
fehlung," zu streichen. 

Begründung 

Das Beispiel erscheint überflüssig zur Cha-
rakterisierung derjenigen Verfehlungen, die 
zur Versagung der Bestallung führen. Es ge-
nügt, daß sie so geartet sein müssen, daß 
sich aus ihnen die Unwürdigkeit oder Unzu-
verlässigkeit für die Ausübung des ärzt-
lichen Berufs ergibt. 

b) In den Absätzen 4 und 5 ist das Wort „Be-
werber" jeweils durch das Wort „Antrag-
steller" zu ersetzen. 

Begründung 

Anpassung an die im Gesetzentwurf sonst 
gewählte einheitliche Terminologie. 

3. Zu §§ 3 ff. 

Im weiteren Verlauf des Gesetzgebungsverfah-
rens sollte geprüft werden, ob es sich nicht 
empfiehlt, die Erteilung, Versagung und Zu-
rücknahme sowie das Ruhen der Bestallung in 
der Bundesärzteordnung und in dem Gesetz 
über die Ausübung der Zahnheilkunde einheit-
lich zu regeln. 

Begründung 

Die Vorschriften des vorliegenden Gesetzent-
wurfs weichen von den entsprechenden Vor-
schriften des Gesetzes über die Ausübung der 
Zahnheilkunde ohne ersichtlichen Grund ab. Es 
wird auf die §§ 3 ff. des vorliegenden Gesetz-
entwurfs einerseits, auf die §§ 2 ff. des Gesetzes 
über die Ausübung der Zahnheilkunde anderer-
seits hingewiesen. In der Gesetzgebung sollte 
angestrebt werden, für gleichartige Tatbestände 
soweit als möglich eine einheitliche Regelung 
zu treffen. 

4. Zu §5 

Im weiteren Verlauf des Gesetzgebungsverfah-
rens sollte geprüft werden, ob es nicht erforder-
lich ist, als weiteren zwingenden Grund der Zu-
rücknahme der Bestallung in § 5 Abs. 1 den 
Fall aufzunehmen, daß durch ein staatliches Be-
rufsgericht die Unwürdigkeit, den ärztlichen 
Beruf auszuüben, ausgesprochen worden ist 
(vgl. § 5 Abs. 1 Nr. 4 der Reichsärzteordnung). 

5. Zu § 7 

Absatz 2 ist zu streichen. 

Begründung 

Nicht alle Länder haben Ärztekammern. Soweit 
solche bestehen, sind ihre Aufgaben in Landes-
gesetzen geregelt. Danach sind die Kammern 
in den genannten Fällen schon bisher gehört 
worden. In den übrigen Ländern wird die ärzt-
liche Berufsvertretung gehört. Die im Gesetz-
entwurf vorgesehene Bestimmung ist daher zu-
mindest überflüssig. 

6. Zu §8 

Im weiteren Verlauf des Gesetzgebungsverfah-
rens sollte geprüft werden, ob und inwieweit 
§ 8 Vorrang vor § 3 hat, insbesondere in wel-
chen Fällen nach Zurücknahme der Approbation 
oder Bestallung ein Anspruch auf Erteilung 
einer Bestallung besteht. 

7. Zu § 11 

§ 11 ist zu streichen. 

Begründung 

Für den Erlaß einer Gebührenordnung fehlt es 
an der Gesetzgebungskompetenz des Bundes. 
Diese kann weder aus Artikel 74 Nr. 19 noch 
aus Artikel 74 Nr. 1 und 11 GG hergeleitet 
werden. 

8. Zu § 12 

a) In den Absätzen 2 und 3 ist das Wort „Be-
werber" jeweils durch das Wort „Antrag-
steller" zu ersetzen. 

Begründung 

Vergleiche die Begründung zu dem Ände-
rungsvorschlag zu § 3 Abs. 4 und 5. 

b) Es ist folgender Absatz 4 anzufügen: 

„(4) Die Landesregierung bestimmt die 
zuständige Behörde." 
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Begründung 

Die vorgesehene Fassung würde in einigen 
Ländern ein Gesetz zur Bestimmung der zu-
ständigen Behörde erforderlich machen. Aus 
Gründen der Verwaltungsvereinfachung 
sollte deshalb die Landesregierung ermäch-
tigt werden, die zuständige Behörde zu be-
stimmen. 

9. Zu § 13 

In Nr. 2 sind vor dem Wort „ausübt" die Worte 
„berufs- oder gewerbsmäßig" einzufügen. 

Begründung 

§ 13 Nr. 2 in der Fassung der Regierungsvor-
lage ist insofern inkonsequent, als sie den Arzt, 
dessen Bestallung lediglich ruht, strafrechtlich 
schlechter stellt als denjenigen, der noch keine 
Bestallung hat oder dem sie entzogen ist. Der 
Arzt, dessen Bestallung ruht, würde sich nach 
§ 13 Nr. 2 strafbar machen, wenn er nur irgend-
eine Heilbehandlung am Menschen vornimmt, 
während dies zur Strafbarkeit des Arztes, dem 
die Bestallung fehlt, nach § 5 Abs. 1 des Heil-
praktikergesetzes nicht genügt. Der Arzt, dem 
die Bestallung fehlt, macht sich erst strafbar, 
wenn er berufs- oder gewerbsmäßig handelt. 
Es erscheint deshalb erforderlich, § 13 Nr. 2 wie 
vorgeschlagen ebenfalls auf die berufs- oder 
gewerbsmäßige Ausübung dar Heilkunde zu be-
schränken. 

10. Zu§ 14 

Absatz 2 ist wie folgt zu fassen: 

„(2) Eine Erlaubnis, die bei Inkrafttreten die-
ses Gesetzes in seinem Geltungsbereich zur 
Ausübung des ärztlichen Berufs berechtigt, gilt 
mit ihrem bisherigen Inhalt als Erlaubnis nach 
§ 10 dieses Gesetzes." 

Begründung 

Durch Artikel 35 des Bayerischen Ärztegesetzes 
vom 25. Mai 1946 (Bereinigte Sammlung des 
bayerischen Landesrechts Bd. II S. 58) war auch 
§ 11 der Reichsärzteordnung aufgehoben wor-
den. Die seitdem in Bayern zufolge Verwal-
tungsübung an Ausländer mit gleichwertiger 
Ausbildung erteilten widerruflichen und befri-
steten Erlaubnisse zur Ausübung des ärztlichen 
Berufs in unselbständiger Tätigkeit sollten in 
die Übergangsregelung mit einbezogen werden. 

11. Zu § 16 

a) In Absatz 2 ist Nr. 1 eingangs wie folgt zu 
fassen: 

„1. § 1 Abs. 2, §§ 2 bis il, 16, 84, 85, 91 
und 92 der Reichsärzteordnung ...   

b) In Absatz 2 Nr. 2 sind die §§ 28 und 29 der 
Ersten Verordnung zur Durchführung und 

Ergänzung der Reichsärzteordnung vom 
31. März 1936 zu streichen. 

c) In Absatz 2 ist Nr. 3 wie folgt zu fassen: 

„3. das Bayerische Ärztegesetz vom 25. Mai 
1946 (Bereinigte Sammlung des baye-
rischen Landesrechts Band II S. 58) mit 
Ausnahme der Artikel 4, 5 und 35 
bis 37." 

Begründung zu a) bis c) 

Bei Nr. 1 fehlt es an der Gesetzgebungs-
kompetenz des Bundes für die Aufhebung 
von § 1 Abs. i und §§ 12, 14, 15 der Reichs-
ärzteordnung. (§ 13 der Reichsärzteordnung 
wurde bereits durch Artikel 8 Nr. 4 des 
Dritten Strafrechtsänderungsgesetzes vom 
4. August 1953 — BGBl. I S. 735 — aufge-
hoben.) Gleiches gilt für die Nr. 2 und 3 
hinsichtlich der oben genannten Vorschriften. 

In Nr. 1 kann andererseits § 91 der Reichs-
ärzteordnung als außer Kraft tretende Vor-
schrift mit aufgeführt werden, da insoweit 
die Gesetzgebungskompetenz des Bundes zu 
bejahen ist. 

Aus Gründen der Rechtsbereinigung und der 
Klarstellung erscheint es bei Nr. 3 zweck-
mäßig, die aufrechtzuerhaltenden Vorschrif-
ten ausdrücklich zu nennen. Außerdem war 
die Fundstelle zu berichtigen. 

d) In Absatz 3 ist Nr. 1 wie folgt zu fassen: 

„1. , das bayerische Gesetz zur Regelung des 
ärztlichen Niederlassungswesens vom 
23. Dezember 1948 (Bereinigte Samm-
lung des Bayerischen Landesrechts 
Band II S. 62),". 

Begründung 

Berichtigung der Fundstelle. 

e) In Absatz 3 ist Nr. 2 wie folgt zu fassen: 

„2. das nordrhein-westfälische Gesetz zur 
Regelung der Niederlassung von Ärz-
ten, Zahnärzten und Dentisten (Nieder-
lassungsgesetz) vom 17. März 1949 (Be-
reinigte Sammlung des Landesrechts 
Nordrhein-Westfalen S. 375) mit Aus-
nahme des § 3 sowie die Durchführungs-
verordnung zu diesem Gesetz vom 
11. November 1949 (Bereinigte Samm-
lung des Landesrechts Nordrhein-West-
falen S. 375) mit Ausnahme des § 2." 

Begründung 

Bestimmungen, die als Regelung der Berufs-
ausübung Landesrecht darstellen, können 
vom Bundesgesetzgeber nicht aufgehoben 
werden. Außerdem waren die Fundstellen 
und ,das Datum der Durchführungsverord-
nung zu berichtigen. 
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Anlage 3 

Auffassung der Bundesregierung 

zu der Stellungnahme des Bundesrates 

Die Bundesregierung nimmt zu den Änderungsvor-
schlägen des Bundesrates wie folgt Stellung: 

Den Änderungsvorschlägen zu 2., 5., 8., 9., 10. und 
11. d) und e) wird zugestimmt. 

Zu den übrigen Vorschlägen wird folgendes be-
merkt: 

Zu 1. 

Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt. 

Die Zuständigkeit des Bundes, die Zulassung zum 
ärztlichen Beruf zu regeln, umfaßt auch das Recht, 
die Stellung des Arztes zum einzelnen und zur All-
gemeinheit zum Ausdruck zu bringen. 

Zu 3.  

Die Abweichnungen von den entsprechenden Be-
stimmungen des Gesetzes über die Ausübung der 
Zahnheilkunde vom 31. März 1952 beruhen auf ge-
setzestechnischen Gründen und auf Gründen der 
Zweckmäßigkeit. Eine Anpassung des Zahnheil-
kundegesetzes an die Vorschriften des vorliegenden 
Gesetzes kann zu einem späteren Zeitpunkt erfol-
gen. 

Zu 4.  

Eine Stellungnahme bleibt vorbehalten. 

Zu 6.  

Eine Klarstellung erscheint angebracht. 

Die Bundesregierung wird im weiteren Verlauf des 
Gesetzgebungsverfahrens einen Formulierungsvor-
schlag machen. 

Zu 7.  
Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt. 

Die Zuständigkeit des Bundes zum Erlaß einer Ge-
bührenordnung für Ärzte ergibt sich vor allem aus 
Artikel 74 Nr. 11 GG. Dieser Rechtsauffassung steht 
nicht entgegen, daß der ärztliche Beruf kein Ge- 

werbe ist. Nach ,der Rechtsprechung des Bundesver-
fassungsgerichts (BVerfGE 5 S. 25 [28]) ist die Zu-
ständigkeit des Bundes, das Recht der Wirtschaft 
zu regeln, weit auszulegen. Das geltende Gebühren-
recht für Ärzte ist auf das Preisrecht gestützt, be-
ruht also ebenfalls auf der Zuständigkeit des Bun-
des nach Artikel 74 Nr. 11 GG. Das Gesetz über die 
Ausübung der Zahnheilkunde vom 31. März 1952 ent-
hält in seinem § 15 die Ermächtigung des Bundes-
ministers  des  Innern zum Erlaß einer Gebühren-
ordnung für Zahnärzte. Einer darauf gestützten 
Rechtsverordnung hat der Bundesrat zugestimmt 
Alle geltenden Gebührenvorschriften für Ärzte und 
Zahnärzte sind vom Bund erlassen. Ihre Gültigkeit 
wurde bisher weder von den Gerichten noch im 
Schrifttum bestritten. 

Zu 11. a) bis c) 

Den Vorschlägen wird mit folgenden Maßgaben zu-
gestimmt: 

Zu a) 

§ 16 Abs. 2 Nr. 1 erhält eingangs die Fassung: 

„1. die §§ 1 bis 11, 15, 16, 84, 85, 91 und 92 der 
Reichsärzteordnung ... ". 

Zu b) 

§ 16 Abs. 2 Nr. 2 erhält eingangs die Fassung: 

„2. die §§ 1 bis 17 und 28 der Ersten Verord-
nung ... ". 

Zu c) 

§ 16 Abs. 2 Nr. 3 erhält die Fassung: 

„3. das Bayerische Ärztegesetz vom 25. Mai 1946 
(Bereinigte Sammlung des bayerischen Landes-
rechts Band II S. 58) mit Ausnahme des Arti-
kels 4 Abs. 2 bis 4 und der Artikel 35 bis 37." 

Die Abweichungen von den Vorschlägen des Bun

-

desrates folgen aus ,den Stellungnahmen zu 1. und 7. 


